
6]6 zztes Stück.

vcl crediti, gegründeten Anspruch zu haben vermeynen, zu dem auf Montag beu ! 8 . October
 c. s. anderahmten Termino veradladet, um sodann zu gewöhnlicher Morgenszeit auf Fürst!»
Kriegs - Collegii Expedlklons« Stube in Person, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu er
scheinen, sich sodann als dessen Erben behörig zu legitimiren, oder ihre Forderungen ordnungs
mäßig zu liquidiren, und allenthalben rechtlicher Erkänntniß hierüber, so wie im Nichterschei«
vungsfall der krLclullon bey diesem Liquidation»-iüerfabreu zu gewärtigen. Cassel den 2p
August 1784« 8. Kriegs-Collegium hierseldsten.

16) Sämtliche, so in hiesigen Landen an den in America verstorbenen beym löol. vonBüuauischen
Regiment gestandenen Lieutenant Bornemanns etwas zu fordern haben, werden hiermit zu
dem auf Donnerstag den arten Ocrobr. c. a. anberaumten Termino vorgeladen, um sodann

zu gewöhnlicher Morgenszelt auf Fürst!. Kriegs-Collegii » Expedition-- Stube in Person
selbst, oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen mittelst pro
duction derer darüber inhadenden Urkunden gehörig zu liquidiren, uud darauf Rechtlicher
Erkänntniß, im Ausbleibungsfall aber zu gewärtigen, daß dreserNachlaß, oder soviel darpo«
nach Befriedigung derer Creditoren übrig bleibt, an dessen nächste Erben abgegeben und sie
sodann an die gewiesen werden. Cassel den 5. Aug. 1784.

8ürstl. Hessisch. Kriegs-Collegium hicrselbst.
»7) Demnach der beym hlöbl. Regiment von Bose gestandene Capitain Roll in America mit

Tode abgegangen; so werden nicht nur alle diejenige, welche an des vekunÄi Nachlassenschast
ex capitc hacreditatis Anspruch zu haben vermeynen, sondern auch dessen allenfalsige hierlän«
 dische Creditores auf Montag den I8ten October a. c. veradladet, um alsdann zu gewöhnli
cher Morgenszeit ans Fürst!. Kriegs - Eollegio entweder in Person, oder durch hinlänglich Be»
vollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche rechtlich darzuthun und zu begründen, und dar
auf auch rechtlicher Erkänntniß, so wie im Nichterscheinungsfall der Abweisung bey diesem
Liguidationsverfa-ren, und daß der nach Bezahlung der etwaigen Schulden übrige Nachlaß,

 au die sich legitimirrnde nächste Erben abgegeben werde, ohufehlbar zu gewärtigen. Cassel
den rten Aug. 1784. 8ürstl. Hess. Kriegs-Collegium allhier.

 18) Demnach der beym löbl. von Normannischen Regiment gestandene Capitaine Claudius Stück
mit Tode adgegangeu ; als werden alle und jede, welche an dessen Nachlassenschaft rechtlichen
Anspruch ;u baden glauben, auf Donnerstag den 4ten Novemb. a. c. verabladet, um alsdann

zu gewöhnlicher Morgenszcit auf Fürst!. Kriegs- Collegii Lxpeditions-Stube durch anreichend
bevollmächtigte Anwälde oder in Person zu erscheinen, ihre Forderungen vrdnungsmäsig zu
liquidiren und darauf rechtlicher Erkänutnrß, so wie im NichterscheivungSfall der Abweisung
bey diesem Liquidations-Verfahren ohufehlbar zu gewärtigen. Cassel den ly. Aug 1784.

8. H. Kriegs - Collegium dasclbsten.

ly) Nachdem der beym löbl. von Bünauischen Garnisons-Regiment gestandene Regts. Feldscheer
Beck mit Tode abgegangen; so werden hiermit alle diejenrgen, so àn dessen Nachlassenschaft
ex capite hereditatis vel alio quocunque titulo vel causa, gegründete Ansprache oder Schuld-
Forderungen zu haben vermeynen, zu dem auf Donnerstag den 4ten Nov. nàchstkünftlg an,
berahmteu Termino vorgeladen , um sodann zn gewöhnlicher Morgevszeit auf Fürst!. Kriegs-
Collegii Lxpedir-Stube in Person, oder durch anreichend Bevollmächtigte zu erscheinen, sich
ersternfalS alSalleinige Erden gehörig z« legitimiren, sowie letzterufalS was sich gebühret,
nebst production der Original-Schuldscheine und sonstige Urkunden ad protocolliim vorstellig •
 zu machen, und darauf rechtlicher Erkänntniß, im wrdrigrnfall aber zu gewärtigen, daß ge
gen die Ausbleibende mit der Präclusion verfahren, uud denen Landesherr!. Verordnungen
und Rechten gemäs werde erkannt werden. Cassel den *9. Aug. 1784.

8 . H. Kriegs - Collegium alhien


